
Nachsitzen - rechtliche Grundlage?
Beitrag von „Melosine“ vom 8. Februar 2006 19:12

Hi Gudsek,

ich kann deinen Ärger gut verstehen!
Vielleicht ringt der Refi auf seine Art um Autorität.

Ich finde Enjas Vorschlag gut: lass das doch, wenn möglich, den Hort regeln. Du kannst dein
Kind nicht betreuen, deshalb besucht es den Hort. Muss es in dieser Zeit nachsitzen, läuft das
auch über den Hort.

Ansonsten würde ich es drauf ankommen lassen und meinen Sohn nicht am Nachsitzen
teilnehmen lassen.

Nachsitzen um des Nachsitzens Willens ist m.E. auch verboten. Es geht nur darum, versäumte
UNterrichtszeit nachzuarbeiten.
Kinder nachsitzen zu lassen, damit sie über ihre Sünden nachdenken, halte ich für einen
pädagogischen Fehlschlag!

LG und gaaanz ruhig 

Melosine
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